
der U N weiterhin als Schulden der DDR 
aufgeführt und nicht als Schulden der u m 
das Gebiet der früheren DDR vergrößerten 
Bundesrepublik Deutschland bezeichnet 
werden. Hierzu soll außerdem i n einer 
Fußnote erläutert werden, daß Schulden 
der am 3.Oktober 1990 erloschenen DDR 
nicht automatisch von der Bundesrepublik 
Deutschland übernommen werden. Eine 
politische Entscheidung der Bundesregie­
rung über die Übernahme dieser Altschul­
den wird damit offengehalten. Das Sekreta­
riat der Vereinten Nationen hat hierzu bis­
lang die Auffassung bekundet, daß die Bun­
desrepublik Deutschland diese Schulden 
der ehemaligen DDR übernehmen müsse. 
UN-polit isch geht es dabei nicht mehr da­
rum, eine Weigerungshaltung der Regie­
rung der ehemaligen DDR nachträglich zu 
korrigieren; dies hat die DDR-Regierung 
vielmehr noch selbst getan, indem sie seit 
1987 ihre jährlich fälligen Beiträge zu den 
friedenserhaltenden Maßnahmen bezahlte. 

I I I . Die jährlichen Pflichtbeiträge zu den 
Vereinten Nationen und ihren Sonderorga­
nisationen sind m i t dem Erlöschen der 
DDR am 3.Oktober ebenfalls entfallen. 
Die U N und ihre Sonderorganisationen ha­
ben inzwischen die Beiträge des vereinten 
Deutschlands für 1991 entweder schon neu 
festgesetzt oder tun dies gerade. In der Re­
gel wird der weggefallene Beitrag der frühe­
ren DDR durch diese Neufestsetzung rech­
nerisch voll ausgeglichen, so daß den U N 
und ihren Sonderorganisationen keine Ein­
nahmeausfälle entstehen. Nach anfängli­
chen Mißverständnissen haben die Sekre­
tariate einzelner Sonderorganisationen in ­
zwischen auch erkannt, daß diese Neufest­
setzung rechtlich gesehen nicht die Über­

nahme eines nicht mehr existenten DDR-
Beitrags durch die Bundesrepublik 
Deutschland ist, sondern eine echte Neu­
festsetzung des Beitrags der u m das Gebiet 
der früheren DDR vergrößerten Bundesre­
publik Deutschland entsprechend den Fi­
nanzregeln der jeweiligen Sonderorganisa­
t ion. Für diese Erkenntnis war das oben er­
wähnte Argument hilfreich, daß keine Ein­
nahmeausfälle entstehen, da die Erhöhung 
des Beitrags der Bundesrepublik Deutsch­
land i m Einzelfall rechnerisch durchaus 
dem weggefallenen Beitrag der früheren 
DDR entsprechen kann. 
Dieses Argument gilt allerdings nicht für 
die Sonderorganisationen m i t selbstge­
wählten Beitragsklassen, i n denen sich die 
Bundesrepublik Deutschland bereits i n die 
höchste Klasse eingestuft hatte. Hier fallen 
i n der Tat Mindereinnahmen durch den 
Wegfall des DDR-Beitrags an. Dafür gibt es 
grundsätzlich zwei Lösungen: Entweder ei­
ne allgemeine Neufestsetzung des Wertes 
der von allen Mitgliedstaaten zu zeichnen­
den Anteile unter Berücksichtigung des 
Wegfalls der DDR (im Ergebnis also eine 
Art Umlage des weggefallenen DDR-Bei­
trags durch Anhebung des Wertes der zu 
zeichnenden Anteile) oder eine freiwillige 
Sonderzahlung der Bundesrepublik 
Deutschland, u m den entfallenen DDR-
Beitrag voll oder jedenfalls teilweise auszu­
gleichen. Den ersten Weg hat inzwischen 
die WIPO gewählt. Der zweite Weg wurde 
bisher noch nicht beschritten. Für ihn spre­
chen vor allem Grundsätze des rechtlichen 
und politischen Vertrauensschutzes. Der 
plötzliche ersatzlose Wegfall eines M i t ­
gliedstaates ist ein außergewöhnlicher Fall, 
der i n keinem Statut einer Sonderorganisa­
tion geregelt ist. Manches spricht daher da­

für, auf ihn die für den Austritt von M i t ­
gliedstaaten geltenden Regelungen anzu­
wenden, die vielfach eine halb- bis ganzjäh­
rige Frist bis zum Wirksamwerden des Aus­
tritts vorsehen. Politisch könnte auch die 
Botschaft des Bundeskanzlers vom S.Okto­
ber 1990 anläßlich der deutschen Vereini­
gung herangezogen werden: sie versichert 
die Länder Afrikas, Asiens und Lateiname­
rikas der Solidarität des vereinten Deutsch­
lands. Was i n die deutsche Einheit inve­
stiert werde, solle nicht zu ihren Lasten ge­
hen. Denkbar wäre hier eine einmalige 
freiwillige Sonderzahlung der Bundesre­
publik Deutschland für 1991 bis zur Höhe 
des entfallenen DDR-Beitrags. 

IV. Kurz zusammengefaßt, hat sich die 
deutsche Vereinigung und damit verbun­
den der Wegfall der früheren DDR i n den 
U N und deren Sonderorganisationen finan­
ziell bisher wie folgt ausgewirkt: 

- Rechte und Verbindlichkeiten der >alten< 
Bundesrepublik Deutschland vor dem 
Beitritt der DDR blieben bestehen. 

- Rechte der früheren DDR gingen auf das 
vereinte Deutschland über. 

- Verbindlichkeiten der früheren DDR 
gingen jedenfalls nicht automatisch auf 
das vereinte Deutschland über. Die 
Übernahme der Beitragsrückstände für 
friedenserhaltende Operationen nach 
völkerrechtlichen und politischen Erwä­
gungen wird von der Bundesrepublik 
Deutschland weiterhin geprüft. Dabei 
ist auch i n Betracht zu ziehen, daß es für 
die Staatengemeinschaft schwer ver­
ständlich wäre, daß zwar die Guthaben 
der früheren DDR auf das vereinte 
Deutschland übergehen, die Schulden 
dagegen nicht übernommen werden sol­
len. 

- Der Wegfall der Beiträge der früheren 
DDR ab 1991 wird i n der Regel durch die 
höhere Neufestsetzung des Beitrags des 
vereinten Deutschlands ausgeglichen. 

Helmut Schöps • 

Rechtsfragen 

Völkerrechtskommission: Errichtung eines 
internationalen Strafgerichtshofs erörtert -
Fortschritte bei anderen Vorhaben (9) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht i n V N 5/ 
1989 S.181 fort.) 

Die mögliche Errichtung eines internatio­
nalen Strafgerichtshofs war einer der 
Schwerpunkte der 42.Tagung der Völker-
tech tskommissicn (Zusammensetzung : 
V N 3/1990 S.120), die vom l . M a i bis zum 
20.Juli 1990 i n Genf stattfand. Die Arbei­
ten an einem Kodex der Verbrechen ge­
gen den Frieden und die Sicherheit der 
Menschheit boten den Rahmen dazu. Die 
Erstellung eines derartigen universellen 
Strafgesetzbuchs wir f t unwillkürlich die 
Frage nach seiner Durchsetzung auf. Über­
legungen über eine internationale Strafge-

Erstmals in der deutschen Hauptstadt wurde der jährliche Bericht des UNICEF zur Situation 
der Kinder in der Welt vorgestellt: Exekutivdirektor fames P. Grant bei der Übergabe eines 
Exemplars an Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 19.Dezember 1990 im Berliner 
Studio des Zweiten Deutschen Fernsehens. Die Präsentation des Berichts war elektronisch 
mit einer parallel stattfindenden Pressekonferenz in Nairobi verbunden und wurde über Satel­
lit weltweit übertragen. 
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richtsbarkeit finden sich denn auch bereits 
i n den Anfangsjahren der Kommission, oh­
ne daß sie zu konkreten Ergebnissen ge­
führt hätten. Auf die diesjährige Tagesord­
nung der Kommission gelangte die Frage 
auf Grund der Resolution 44/39 der Gene­
ralversammlung vom 4.Dezember 1989. 
Darin hatte die Generalversammlung die 
Kommission aufgefordert, die Etablierung 
eines zwischenstaatlichen Strafgerichts 
zur Aburteilung internationaler Delikte 
einschließlich des grenzüberschreitenden 
Drogenhandels zu erörtern. 
Auf der Grundlage eines Problemkatalogs 
des Sonderberichterstatters Doudou Thiam 
aus Senegal wurden unter anderem folgen­
de Fragen behandelt: Soll der internationa­
le Gerichtshof ausschließlich zuständig 
sein oder konkurrierend m i t nationalen 
Gerichten? Soll er vielleicht als Überprü­
fungsinstanz nationaler Justizentscheidun­
gen tätig werden? Welche Straftaten soll er 
aburteilen? Alle i m Kodex aufgeführten 
oder nur einen Teil davon? Oder soll er un­
abhängig vom Kodex errichtet werden? Wer 
soll das Recht zur Anklage haben? Jeder 
Staat, jeder Staat, der Vertragspartei der 
Satzung des Gerichtshofs ist, oder nur 
solch ein Staat, der ein besonderes Inter­
esse an der Sache hat? Soll der Gerichtshof 
ständig tagen oder nur nach Bedarf? Wie 
sollen schließlich seine Urteile vollstreckt 
werden? 
Zur Erörterung dieser Probleme richtete 
die Kommission eine eigene Arbeitsgruppe 
ein. Darüber hinaus führte sie ihre Arbei­

ten am Kodex fort. Artikelentwürfe über 
Mittäterschaft, Verbrechensverabredung 
und Versuch sowie über Drogenhandel als 
Verbrechen gegen Frieden und Menschlich­
keit wurden an den Redaktionsausschuß 
überwiesen, die vom Ausschuß behandel­
ten Entwürfe über Terrorismus, Söldner-
t u m und Drogenhandel angenommen. 
Sehr viel weiter ist die Kommission bei ih ­
rem Vorhaben über die Gerichtsimmunität 
der Staaten. Die i m vorausgegangenen Jahr 
begonnene zweite Lesung ihres Entwurfs 
wurde auf der Grundlage des Berichts des 
Sonderberichterstatters Motoo Ogiso aus 
Japan fortgesetzt. Eine Reihe von Art ike ln 
wurden an den Redaktionsausschuß über­
wiesen. Auf der Tagung des Jahres 1991 sol­
len die Arbeiten abgeschlossen werden. 
Fortschritte wurden auch bei der Kodifizie­
rung des Rechts der nichtschijjähnlichen 
Nutzung internationaler Wasserläufe er­
zielt. Sechs neue Art ike l nahm die Kom­
mission an. Sie betreffen vor allem Aspekte 
des Umweltschutzes. Es geht dabei u m den 
Schutz und die Erhaltung von Ökosyste­
men, die Verhinderung und Reduzierung 
von Verschmutzung und das Verbot der 
Einführung schädlicher Tier- und Pflanzen­
arten. Die Entwurfsartikel 26 und 27 
schließlich sehen eine Verpflichtung für 
Anrainerstaaten vor, Schäden für andere 
Staaten zu verhindern und diese bei dro­
henden oder eingetretenen Schäden unver­
züglich zu benachrichtigen. Damit werden 
für den Sonderbereich der Wasserläufe Fra­
gen angesprochen, die sich der Kommis­

sion allgemein i m Rahmen ihres Projekts 
der Kodifizierung einer Haftung für Schä­
den aus nichtrechtswidrigem Verhalten 
stellen. Bei dessen Erörterung wurde wie­
der eine Reihe grundsätzlicher, konzeptio­
neller Probleme aufgeworfen. Wie diese in ­
novative Materie zu behandeln ist, blieb i n 
vielen Punkten unklar. Dieses Vorhaben 
wird die Kommission wohl noch eine Wei­
le beschäftigen. 
Besser voran kam die Kommission bei dem 
Themenkomplex der Staatenverantwort­
lichkeit. Hier wurden drei Artikelentwürfe 
an den Redaktionsausschuß überwiesen. 
Sie betreffen die Rechtsfolgen eines inter­
nationalen Delikts. Ihr Gegenstand ist die 
Erbringung von Schadensersatz i n Geld, die 
Zahlung von Zinsen, die Leistung von Ge­
nugtuung - etwa durch Entschuldigung — 
und der Schutz vor Wiederholung. 
Schließlich nahm die Kommission ihre Ar­
beit über die Beziehungen zwischen Staa­
ten und internationalen Organisationen 
wieder auf. Hier wurden die ersten elf A r t i ­
kel an den Redaktionsausschuß überwie­
sen. Begriffsbestimmungen, das Verhältnis 
zu anderen Rechtsinstrumenten, die 
Rechtsfähigkeit einer internationalen Or­
ganisation, ihre Immunität und Unverletz­
lichkeit, die Untersagung der Asylgewäh­
rung durch die Organisation sowie ihre f i ­
nanzielle Handlungsfreiheit einschließlich 
des Rechts auf Kapitaltransfer werden dar­
i n geregelt. 

Guido Hildner • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Nahost, Irak-Iran, Zypern, Westsahara, Kambodscha, Zentralamerika, Treuhand­
schaft, Völkerrechtsdekade, Internationales Jahr der Familie, Namibia 

Nahost 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Überwa­
chung der Entflechtung auf den Golanhö-
hen. - Resolution 655(1990) vom 31.Mai 
1990 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Behandlung des Berichts des Gene­
ralsekretärs über die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppen­
entflechtung, 

> beschließt, 
a) die beteiligten Parteien zur sofortigen 

Durchführung von Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats vom 22.Ok­
tober 1973 aufzufordern; 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppen­
entflechtung für einen weiteren Zeit­
raum von sechs Monaten, das heißt bis 
zum 30,November 1990, zu verlän­
gern; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am 
Ende dieses Zeitraums einen Bericht 
über die Entwicklung der Situation 
und die zur Durchführung von Resolu­

tion 338(1973) des Sicherheitsrats ge­
troffenen Maßnahmen vorzulegen. 

Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annah­
me. 

SICHERHEITSRAT - Gegenstand: Entsen­
dung einer Untersuchungskommission in 
das von Israel besetzte palästinensische 
Gebiet. - Resolutionsantrag S/21326 vom 
31.Mai 1990 

Der Sicherheitsrat, 

- nach Behandlung des vom 21.Mai 1990 da­
tierten Schreibens des Ständigen Vertre­
ters Bahrains bei den Vereinten Nationen 
in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der 
Gruppe der arabischen Staaten für den 
Monat Mai (S/21300), 

- nach Anhörung der von Seiner Exzellenz 
Präsident Jassir Arafat abgegebenen Erklä­
rung, 

- erneut erklärend, daß das Genfer Abkom­
men vom 12.August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten auf die 

von Israel seit 1967 besetzten palästinen­
sischen und anderen arabischen Gebiete 
einschließlich Jerusalems anwendbar ist, 

- zutiefst besorgt und beunruhigt über die 
Verschlechterung der Situation in dem 
von Israel seit 1967 besetzten palästinen­
sischen Gebiet einschließlich Jerusalems, 

- in Anbetracht dessen, daß jeder vorsätzli­
che Gewaltakt in der Region einen Rück­
schlag für den Frieden bedeutet, 

1. setzt eine aus drei Mitgliedern des Sicher­
heitsrats bestehende Kommission ein, die 
sofort entsandt werden soll, um die Situa­
tion hinsichtlich der Politiken und Prak­
tiken der Besatzungsmacht Israel in dem 
von Israel seit 1967 besetzten palästinen­
sischen Gebiet einschließlich Jerusalems 
zu prüfen; 

2. ersucht die Kommission, dem Sicher­
heitsrat bis spätestens 20.Juni 1990 ihren 
Bericht mit Empfehlungen betreffend 
Möglichkeiten zur Gewährleistung der Si­
cherheit und des Schutzes der unter israe­
lischer Besatzung lebenden palästinensi­
schen Zivilpersonen vorzulegen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Kom­
mission die für die Durchführung ihres 
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